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Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nimmt zu dem von den Abgeordne

ten Mag. Tancsits, Mag. Firlinger, Dr. Ofner und Dr. FekleT am 22 .. März 2000 eingebrachten 

Antrag I 29/A betreffend Wohnrechtsnovelle 2000 wie folgt Stellung: 

Aus Ressortsicht geht es bei der im Entwurf vorli egenden Wohnrechtsnovelle 2000 um die Frage 

allfalliger Auswirkungen auf die Stellung des Bundes als Mieter von Objekten für Geschäftszwe

cke. Als wesentliche Änderung ist eine Befristungsmöglichkeit auch für Geschäftsräume, die nicht 

im Wohnungseigentum stehen bzw. die sich in ,,Altbauten", das heißt solchen, die eine Benützungs

bewilligung vor dem 3 J. Dezember 1967 erhi elten, befinden. Die Neuanmietung derartiger Objekte 

für Universitätszwecke war in letzter Zeit stark rückläufig. Es hatten im Gegenteil Raumschaffungs

maßnahmen auch zum Ziel, kleinere. verstreute Mietobjekte aufzugeben und größere zusammen

gehörige Raumverbände zu schaffen . Befristungen von Mietverträgen, wie sie auch schon nach der 

bisherigen Gesetzeslage möglich waren, haben fa ktisch nie eine Rolle gt!spielt. Die Vermieter wa

ren im Gegenteil an unbefristeten Verhältnissen interessiert. Für den Bund bringen Befristungen 

kaum Vorteile. Maßgebend sind - neben der Mietzinshöhe • in erster Linie Laufzeiten eines allfal· 

ligen Kündigungsverzichtes, Kündigungstermine und Kündigungsfristen. Hier bringt die Novelle 

aber mit Ausnahme der genannten Befristungsmöglichkeiten bei den ,,Altbauten" keine Änderung. 

Der hier mögliche Befristungsabschlag auf den Mietzins, wird für den Bereich der Rcssortanmie

tungen kaum eine Rolle spie len. Als Mietobjekte können größere Altbauten dann eine Rolle spielen. 

wenn sie freigemacht und für Universitätszwecke generalsaniert und zweckadaptiert werden. Der

artige Verträge würden hier wohl nur unbefristet zustande kommen. 
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Als größter Vermieter tritt ohnehin schon jetzt und auch künftig die derzeit im Alleineigentum des 

Bundes stehende BIG auf. Es ist nicht erkennbar, dass die vorgesehene Woh nrechtsnovcllc 2000 auf 

das Zustandekommen oder die Konditionen dieser Mietverhältnisse einen nennenswerten Einnuss 

haben sollte. 

Vorschläge zu einer Änderung oder Ergänzung der vorgesehene Regelungen sind daher aus Sicht 

des Bundesministeriums fü r Bildung, Wissenschaft und Kultur entbehrlich. 

Wien, 27. April 2000 

Für die Bundesministerin: 

Dr. FRÜHAUF 
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